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Antrag B90/GRÜNE: Solaranlagen auf städtischen Liegenschaften 
 

 
Antragstext 
Der Magistrat wird beauftragt, 
1. eine Bestandsaufnahme aller städtischer Liegenschaften mit Angabe zur Nutzung der Solarenergie zu 
erstellen (im Falle von PV-Anlagen mit Angabe der Anlagenleistung). 
2. für alle Gebäude, auf denen bislang keine Nutzung der Solarenergie erfolgt, eine Geeignetheitsprüfung für 
PV-Anlagen durchzuführen. Dazu sollen die ehrenamtlichen Solarberater der Stadt und/oder die 
Energieberatung der Stadt eingebunden werden. 
3. für alle Gebäude, bei denen der Betrieb einer PV-Anlage geeignet wäre, eine Installation zu planen. Dazu 
sollen regionale Investoren (wie beispielsweise die Bürger Solar Eltville GmbH & Co.KA oder die pro regionale 
eG) als mögliche Investoren berücksichtigt werden. 
4. über das Ergebnis der Planung zu berichten und die Umsetzung in 2025 zu veranlassen. 
 
Begründung 
In der Sitzung der Stadtverordneten am 3. Februar 2020 wurde beschlossen, dass der Magistrat über die 
Prüfung der Geeignetheit öffentlicher Gebäude für PV-Anlagen berichtet. Dieser Bericht wurde nie vorgelegt. 
Auf Nachfrage in der Stadtverordnetenversammlung am 26. Okt. 2020 wurde berichtet: 
„Aufgrund der sich ständig ändernden Systeme und Technologien erfolgt eine permanente Nachprüfung. 
Sobald sich eine wirtschaftliche und nachhaltige Alternative für ein Gebäude ergibt (in der Nachrüstung) wird 
diese verfolgt und an die Gremien vorgetragen. Im Gespräch sind dabei nicht nur dach- sondern auch 
wandtragende Systeme. 
Nun haben sich seitdem sowohl die Technik der Solaranlagen als auch die möglichen Nutzungskonzepte des 
Stromertrags geändert. Konkret steht im Raum, dass das Bürgerzentrum zur Installation einer PV-Anlage 
mittlerweile geeignet wäre. Aus diesem Grund soll eine aktuelle Bestandsaufnahme erfolgen und vorgelegt 
werden. Zur Vermeidung eigener Investitionen soll zudem die Einbeziehung möglicher regionaler Investoren 
erfolgen. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Bei einem möglichen Investoren-Modell (Realisierung und Betreibung der Anlagen durch Dritte) fallen keine 
Kosten für die Stadt Oestrich-Winkel an, sondern Einnahmen durch Vermietung der Flächen sind möglich. 

 




